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Anordnung 
Üüber die Haupttreuhandftelle Oft, 

. Der Aufdau der Bermaltung in den eingegliederten Ofta 
gebieten ift dur gefütgfl. Die dazıw erforberlidhe @ef:ggebung 
Ht im mefentliden abge[dloffen. Im Anpofjung an die das 
burd eingetretenen Veranderungen ordıte ih an: { 

. $ 1 

SHauptireuhandftelle Oft, 
Die Saupttreuhandftelle Oft ift eine Dienftftelle des Bes 

aufttaägten für dem Vierjahresplan, die deffen Aufgaben im 

übertra änbdigkeit auZübt. 
“fiué5?nhée%iä' :S;h f ä'fl?häu?l::d';f‘tg.äeelnbgn g$e- 
ftimmungen. 

„82 
; Mufgaben, ' D 

Die Haupttreuhanbfielle Oft hat folgende Aufgaben: 
a) Die Verwaltung des Vermögens des eHemaligen 

polnifhen Stacies nad) der Verordnung vom 
15. Januar 1940 (ROBL I S, 174) urd von fonijti- 
gem öffentlidhen . und Sffentlih-rechtlidem VBermö- 
en. Ginfichtlich der Verwaltung des VBerntögens 
er Bandkreije, der Gemeinden, der Wojewod{haften 
ufm. ift die mit dem Keichsminifter des Innern fjeft- 
elegte Abgrenzung Dder _jßefugmi!g maßgebend 
?Et aß Ddes. Beauftragten für den. 
bom 2. Mürg 1940 — V.P. 3238/1 —). n 

Die Haupttreuhandjtelle Oft fann endgültige‘ 
Nechtsübertragungen näch von mir gegebenen Ridht- 
LHinien vornehmen; } 

ierjahresplan 

b) Die Erfaffung und Bermaltung von Bermögen der | 
UAngehörigen des ehemaligen polnijchen Staates, 

ie ©aupttteu[;unb? 

Kinien vornehmen, 

telle Dit fann endgültige 
Rechtsübertragungen nach von mir gegebenen Richt= 

Alıtf welde Weife und in welchem. Umfange 1 
r Vermögensverkufte Entjhädigung gewährt wir 
Teibt befonderer Megelung vorbehalten. 

e) Die Bereinigun X 1 
die dor dem 1. Uktober 1939 in den eingegliederten 
nggeßieten begründet morden find; die Iegelung 
bebarf der „'-?,u3t(immung bes Reichswirtjdhaftsmini- 
ters und des Reichsminifters der Kinanzen, 

d) Die NMegelung der jih aus der Eingliederung der 
Dftgebiete in das Reich ergebenden Auseinander- 
feßungen und BerreHnungen. 

e) Die ‘fl?ntbereitung der Auseinanderfegung mit 
fremdftaatlichen Gläubigern. . e M 

f) Die DurhHführung fonftiger ihr von mir im Einzel- 
falle zugemwiejener Aufgaben. 

83 
BefHlagnahnte und Fommifjarijhe Berwaltung, 

Die Haupttreuhandftelle Oft ift in dem ihr zugewiefenen 
MAufgabentreis allein.zu Bejdhlagnahmen und zur Beftellung 
und !Ibbm$:ng Tommif[jari{jder Vermwalter befugt. 

Von anderent Stellen eingefeßte fommiffarijdhe Vermalter 
bebürfen ihrer ßeftätigungi 

te Yommntiffarifden Bermalter hedürfen der Enflaftung 
durch die Haupttreuhandftelle Oft. 

ür die fommiffarijche Berwaltung gelten biz auf wei- 
tere8 die Vorjchriften der Berordnung des Oberbefehlshabers 
beß Geeres über die Einjeßung vonr Lommiffarijdhen Bermwal- 
tern für Unternehmungen, Betriebe und Grundjtüde in den 
befehten eHemals polnifdhen SGebieten vom 29, Secptember 
1939 £$ernrbrmn Sblatt des ODRGH. für die hefehten Sebiete 
in Bolen Nr, 7/39 S. 21). d 

der Schulden und Forderungen, | 

Ü Jtüju"!ta&myng don Befugnifen,. 
Die 1Iebettmgunfg 'von - Befugniffen durH die Haupt-“ 

treuhanditelle Oft auf Srilige Treuhandjtelen und fonjtige 
ßienftfte?len i{t auläffig. ® . 

P 85 
Anordnung und BerwaltungsborfHriften. 

Die Haupttreuhanditelle Oft erläßt die zur DurHführung 
ihrer Aufgaben erforderliden Anordnungen und Ver- 
altungsborfdhriften. 

Anordnungen mwerden im Deutfdhen 5Heir[;ßungeiger und 
Preußifchen Staatsanzeiger, in den Berordnungsblättern der 
ReichS{tatthalter bzw. den Amtsblättern der Regierungs- 
bezirfe veröffentlicht. Ü ; 

86 
@‘eLd}iiißßcnifi. 

Der Gefhäftsbereidh der Haupttreuhandftelle Oft erfiredt 
fi® auf die eingegliederten _Ditgebtete. Die Zuftändigkeit des 
Reichskommiffats für bie äeftigung deutfhHen Bolkstums hin- 
{icbtli‘:b des TandmirtfhafflihHen Vermögens (einfhließlih der 
andmirt/(dhaftliden Nebenbetriebe) bleibt underührt. 

87 
Amtshilfe. 

Ale Reiths-, Landes- und Kommunalbehörden Xgcn'nie 
deren nachgeordnete Dienftjtellen Haben der Haupttreuhand- 
ftelle Dft und ihren Organen Amtshilfe zu Leiften. v 

troffenen Bereinbarung mit dem Reichsführer { 
ber Deutfhen Pokizet zur zwangsweifen Durhführung ihrer 
Mafnahmen zur !ger ügung. } 

i ‘ 58 

Inkrafttreten, 

Meine e!nnntmocßunf über die Erridhtung einer Haupttreut- 
Handftele Oft vom 1. November 1989 ?5Deut[d;er eth8- 
angeiger und Preußifjdher Stanatsanzeiger Nr. 260/39) wird 
mit dem gleiden Zeitpunkt aufgehoben. 

Berlin, den 12. Juni 1940. 

Der Borfigende des El‘kinifte:taäß für die Neidsbertetdigung 
un! 

: Beauftragte für den Vierjahresplan, 
Göring, 

@enem[fefl:‘mnrhfiaü. 

!>ige Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

Die %nl’t;eibel';ö'cben ftebhen  ihr entfpredend der ge- / 
und Chef 


